
ÜBER DIE ARBEITSGRUPPE..

RECHTSFRAGEN FÜR TGZ-BETREIBER..

Die Arbeitsgruppe Rechtsfragen für Betreiber von Inno-
vations-, Technologie- und Gründerzentren wurde im
Jahr 2009 für die Verbandsmitglieder eingereichtet und
trifft sich in der Regel zwei mal im Jahr. Die Arbeitsgrup-
pensitzungen finden an unterschiedlichen Standorten,
jeweils bei einem gastgebenden Mitgliedszentrum statt.

Diese Arbeitsgruppe hat keinen festen Mitgliederkreis.
Eine Teilnahme an den Sitzungen steht allen BVIZ-Mit-
gliedern nach Themen- und Interessenlage frei. Eine 
Teilnahme an den AG-Sitzungen ist für BVIZ-Mitglieder
grundsätzlich kostenfrei.

Für alle BVIZ-Mitglieder wird zu jeder Sitzung im Nach-
gang eine Zusammenfassung und ggf. ergänzende Un-
terlagen im Mitgliederbereich auf der BVIZ-Webseite
zum download zur Verfügung gestellt.

LEITERIN DES AG RECHTSFRAGEN
Rechtsanwältin Anne Glaser

Rechtsanwälte Prof. Dr. Holzhauser & Partner Rechtsanwälte GbR
Loschwitzer Straße 50
01309 Dresden

www.holzhauser.de

Arbeitsgruppe Rechtsfragen

c/o Bundesverband Deutscher Innovations-,
Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ)
Jägerstraße 67
10117 Berlin   

www.innovationszentren.de

ÜBER DEN BVIZ..

Der Bundesverband der deutschen Innovations-, Techno-
logie- und Gründerzentren (BVIZ) wurde 1988 gegründet
und zählt heute über 150 deutsche Innovations-, Techno-
logie- und Gründerzentren sowie Wissenschafts- und
Technologieparks als Mitglieder. Weitere Fördermitglieder
unterstützen die Arbeit des Verbandes und der Zentren.

Der Verband verfolgt das Ziel, Technologietransfer und In-
novation sowie Unternehmensgründungen und -entwick-
lungen zu unterstützen. Hierzu unterhält der Verband ein
vielfältiges Netzwerk zwischen den Zentren, Unternehmen,
Kreditwirtschaft, Verbänden und der Politik.
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LEITERIN DER ARBEITSGRUPPE RECHTSFRAGEN..

Frau Anne Glaser von der Kanzlei Prof. Dr. Holzhauser 
& Partner Rechtsanwälte GbR aus Dresden, leitet von
Beginn an die BVIZ-Arbeitsgruppe Rechtsfragen für
TGZ-Betreiber. Die Kanzlei Holzhauser & Partner ist
langjähriges Fördermitglied des Bundesverbandes
In novationszentren und betreut den BVIZ in allen
Rechts fragen. Mit diesem Hintergrund und ihren lang-
jährigen Erfahrungen ist Frau Glaser bestens mit allen
rechtlichen Fragestellungen zum Betrieb eines Innova-
tionszentrums oder der Gründerbetreuung vertraut.

Zu verschiedenen rechtlichen Themen wurden durch
die Kanzlei Holzhause für den BVIZ und seine Mitglie-
der bereits Hilfestellungen und rechtliche Hinweise er-
arbeitet.

Die Kanzlei Holzhauser & Partner steht mit ihrem fach-
lichen  know-how und juristische Leistungen auch
gern den Betreibergesellschaften von Zentren als
Dienstleister zur Verfügung.

RECHTSFRAGEN FÜR ZENTRUMSBETREIBER..

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wird über aktuelle juristi-
sche Urteile und Gesetzgebungen, insbesondere in den
Bereichen Miet-, Gewerbe- und Gesellschaftsrecht sowie
sonstige relevante, aktuelle Rechtssprechungen informiert.
Letztendlich alle rechtlichen Aspekte, die für das Zen-
trumsmanagement relevant sind.

Hier ein Auszug zu den vielfältigen Themen, die im Rah-
men der Arbeitsgruppensitzungen behandelt wurden:

n   Aktuelle Rechtssprechungen zum Gewerberaum mietrecht
n   Rechtliche Aspekte zu Anstellungsverträgen/ Arbeitnehmer
n   Gesellschaftsrecht / neue Rechtsformen
n   Pressespiegel / Newsletter – Urheberrecht
n   Vorsatzanfechtung im Insolvenzfall
n   Prüfpflicht Mindestlohn bei Auftragnehmern
n   Datenschutzpflichten als Arbeitgeber und Vermieter
n   Insolvenzrecht und Vermeidung von Zahlungsausfällen
n   Besetzung von freien Arbeitsplätzen mit Schwer -

behinderten
n   Haftungsfragen angestellter Geschäftsführer einer GmbH
n   AGB’s für Zentren
n   rechtliche Absicherung bei Beratung durch Zentren
n   TGZ als Telefonie- / Internetanbieter
n   Zivilprozessrecht

Im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen haben die BVIZ-
Mitglieder darüber hinaus die Möglichkeit ihre Probleme im
Kollegenkreis zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen
und juristische Beratung zu erhalten.

Im Auftrag des BVIZ erarbeitete Handlungsempfehlungen,
konkrete Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe sowie spe-
zielle Serviceangebote der Kanzlei Holzhauser & Partner
werden allen BVIZ-Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Unter anderem wurden zuletzt zu folgenden Problem -
stellungen Angebote, bzw. Unterlagen erarbeitet:

n   Handlungsempfehlung Vermeidung von 
Anfechtungsansprüchen im  Insolvenzfall

n   Servicepakt Risikomanagement
n   Angebot „Forderungsmanagement und Inkasso“

Rechtsanwältin 
Anne Glaser


